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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule und Integration 
 
Stadtbetrieb 206 - Schulen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Claudia Sommer 
563 - 2504 
563 - 8433 
c.sommer@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

12.05.2023 
 
VO/0448/23 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

24.05.2023 Ausschuss für Schule und Bildung Entscheidung 
 

Förderrichtlinien Sondertopf Schulen 

 
Grund der Vorlage 
 
Durch Ratsbeschluss am 27.03.23 wurde ein Sonderfond Schulen in Höhe von 25.000 € für 
das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Der Sonderfond soll nach Auslaufen des Programmes 
„Aufholen nach Corona“ Zuschüsse für Aktivitäten mit Kindern sicherstellen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule und Bildung beschließt die Umsetzung des Sonderfonds gemäß 
der beigefügten Förderrichtlinien. 

 
Einverständnisse 
 
Entfällt 
 
Unterschrift 
 
Dr. Stefan Kühn 
 
 
Begründung 
 
Mit Drucksache VO/0141/23 hatte der Rat der Stadt Wuppertal die Einrichtung eines 
Sonderfonds Schulen in Höhe von 25.000 € für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Der 
Sonderfond soll nach dem Auslaufen des Programms „Aufholen nach Corona“ die Schulen 
weiterhin mit Zuschüssen für Aktivitäten mit Kindern unterstützen, insbesondere für 
Schulausflüge und Eintritte. Die Wirkung des Sonderfonds soll die Verwaltung evaluieren 
und darüber berichten. 
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Der Sonderfond soll Schülerinnen und Schülern der Primarstufe zur Verfügung stehen. Um 
gezielt Kinder mit einkommensschwachen Eltern zu fördern, sind nur Grundschulen mit den 
Sozialindexstufen 5 bis 8 und Förderschulen mit Primarstufe förderberechtigt. 
 
Der Sondertopf wird nicht schulscharf aufgeteilt, sondern es erfolgt eine Bearbeitung nach 
Datum des Antragseingangs. 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

☐ neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: 
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